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...vor allem ist der Schulbegleiter nur für diese und jene Stunde bewilligt, schwierig ist aber
gerade die 7. Stunde in Fach x oder der Pausenhof.

Zitat von Anja82

Wenn wir Eltern anrufen und die sagen sie kommen nicht, oder erst in 1 Stunde, tja was
dann?

Die Ausgangsfrage drehte sich ja um einen mindestens 11-jährigen Schüler, den zwei
Erwachsene festhalten mussten, ein Kind schwer verletzt worden wäre, wenn nicht ein weiterer
Erwachsener dazwischengegangen wäre, der sich dabei blaue Flecken zugezogen hat. Da
wartet man nicht auf Eltern.

Auf offener Straße würde man doch auch nicht nach der Telefonnumer der Mama eines
Gewalttäters fragen, sondern die 112 wählen. An bestimmten Schulen ist man ja so einiges
gewöhnt, aber man muss sich ab und an vergegenwärtigen, dass das nicht normal ist, dieses
Kind dringend selbst Hilfe braucht, weil es zu Hause Misshandlung oder Missbrauch erlebt und
wir uns auch selbst und andere Kinder im Akutfall schützen müssen.
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